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Aufgrund von § 15 des Gesetzes über das Friedhofs- und Leichenwesen (Bestattungs-
gesetz – BestattG) in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat der Stadt Reutlingen am 30.01.2014 folgende 
Satzung beschlossen: 
 

I.  Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 
Zweckbestimmung 

 
(1) Die Friedhöfe sind eine öffentliche Einrichtung der Stadt Reutlingen. Sie dienen der 

Bestattung 
 

1. verstorbener Einwohner, 
 

2. der in der Stadt verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne oder mit 
unbekanntem Wohnsitz, 

 
3. verstorbener Personen, für die ein Nutzungsrecht an einem Wahlgrab besteht. 

 
(2) Verstorbene Personen ohne Wohnsitz in Reutlingen können ebenfalls bestattet wer-

den. 
 
(3) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften über die Bestattung auch 

für die Beisetzung von Aschen. 
 

II.  Ordnungsvorschriften 
 

§ 2 
Öffnungszeiten 

 
Die Friedhöfe sind während der festgesetzten Zeiten für den Besuch geöffnet. Die Be-
suchszeiten werden von der Stadt festgesetzt und in den Schaukästen veröffentlicht. 
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§ 3 
Verhalten auf den Friedhöfen 

 
(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Bestimmung und der Würde des Ortes ent-

sprechend zu verhalten. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. 
 
(2) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet, 
 

1. die Wege zu befahren, ausgenommen mit Fahrzeugen der für den Friedhof zu-
gelassenen Gewerbetreibenden (§ 4 Abs. 1), Kinderwagen, Rollstühlen und klei-
nen Handwagen, 

 
2. während einer Bestattung oder einer Gedenkfeier in der Nähe Arbeiten auszu-

führen, 
 

3. die Friedhöfe und ihre Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu be-
schädigen, 

 
4. Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde, 

 
5. Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern, 

 
6. Waren und gewerbliche Dienste anzubieten sowie Druckschriften zu verteilen, 

 
7. das gewerbsmäßige Fotografieren oder Filmen bei Bestattungen ohne Zustim-

mung der Angehörigen und der Stadt. 
 

Ausnahmen können zugelassen werden, soweit sie mit der Würde der Friedhöfe zu 
vereinbaren sind. 

 
(3) Totengedenkfeiern und andere nicht mit einer Bestattung zusammenhängende Ver-

anstaltungen auf den Friedhöfen bedürfen der Zustimmung der Stadt. Sie sind spä-
testens eine Woche vorher schriftlich anzumelden. 

 

§ 4 
Gewerbliche Betätigung auf den Friedhöfen 

 
(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbetreibende bedürfen für die Tä-

tigkeit auf den Friedhöfen der vorherigen Zulassung durch die Stadt. Sie kann den 
Umfang der Tätigkeit festlegen. 

 
(2) Zugelassen werden nur solche Gewerbetreibende, die in fachlicher, betrieblicher und 

persönlicher Hinsicht zuverlässig sind. Über den Zulassungsantrag ist innerhalb von 
drei Monaten nach Eingang des vollständigen Antrages zu entscheiden. Die Zulas-
sung gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb der nach Satz 2 maßgeblichen Frist ver-
sagt wird. Die Zulassung wird auf 2 Jahre befristet. Die Befristung kann für einen 
kürzeren Zeitraum erteilt werden. 
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(3) Die Gewerbetreibenden und ihre Beauftragten haben die Friedhofsordnung und die 
dazu ergangenen Regelungen zu beachten. An Sonn- und Feiertagen dürfen ge-
werbliche Arbeiten ohne vorherige Zustimmung der Stadt nicht ausgeführt werden, 
dasselbe gilt an Samstagen nach 12:00 Uhr. 

 
(4) Die Gewerbetreibenden dürfen die Friedhofswege nur zur Ausübung ihrer Tätigkeit 

und nur mit geeigneten Fahrzeugen befahren. Werkzeuge und Materialien dürfen auf 
dem Friedhof nur vorübergehend und nur an den dafür bestimmten Stellen gelagert 
werden. Bei Beendigung der Arbeit sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in den 
früheren Zustand zu bringen. 

 
(5) Das Aufstellen eines Grabmals ist vor Beginn der Arbeiten mit der Friedhofsverwal-

tung abzustimmen. 
 
(6) Gewerbetreibenden, die gegen die Vorschriften der Absätze 3, 4 und 5 verstoßen 

oder bei denen die Voraussetzungen des Abs. 2 ganz oder teilweise nicht mehr ge-
geben sind, kann die Stadt die Zulassung auf Zeit oder Dauer entziehen. 

 
(7) Das Verfahren nach Abs. 1 und 2 kann über einen einheitlichen Ansprechpartner im 

Sinne des Gesetzes über einheitliche Ansprechpartner für das Land Baden-Württem-
berg abgewickelt werden; § 42 a und §§ 71 a bis 71 e des Landesverwaltungsverfah-
rensgesetzes (LVwVfG) in der jeweils geltenden Fassung finden Anwendung. 

 

III.  Bestattungsvorschriften 
 

§ 5 
Allgemeines 

 
(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der Stadt anzumelden, 

dabei ist die Todesbescheinigung vorzulegen. 
 
(2) Ort und Zeit der Bestattung werden von der Stadt festgesetzt. An Samstagen sowie 

Sonn- und Feiertagen erfolgen in der Regel keine Bestattungen. 
 
(3) Aschen sind innerhalb von 6 Monaten nach der Einäscherung beizusetzen. 
 

§ 6 
Durchführung der Bestattungen und Beisetzungen 

 
Bestattungen und Beisetzungen werden von der Stadt durchgeführt; sie stellt die hierfür 
notwendigen Einrichtungen zur Verfügung. 
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§ 7 
Särge 

 
Die zur Bestattung verwendeten Särge dürfen folgende Maße nicht überschreiten: 
 
 Verstorbene bis zum  

vollendeten 10. Lebensjahr 
Verstorbene nach  

vollendetem 10. Lebensjahr 

Länge 150 cm 200 cm 
Breite 50 cm 70 cm 
Höhe 50 cm 70 cm 
 
Sind in besonderen Fällen größere Särge erforderlich, so ist die Stadt zu benachrichtigen. 
 

§ 8 
Ruhezeit 

 
Die Ruhezeit der Leichen und Aschen beträgt 15 Jahre, bei Kindern, die bis zur Vollen-
dung des 10. Lebensjahres verstorben sind, 12 Jahre. 
 

§ 9 
Umbettungen 

 
(1) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet sonstiger gesetzlicher 

Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Stadt. Bei Umbettungen von Leichen 
kann die Zustimmung nur bei Vorliegen eines zwingenden öffentlichen Interesses 
oder eines besonderen Härtefalles erteilt werden. 

 
(2) Umbettungen erfolgen mit Ausnahme der Fälle des Absatzes 3 nur auf Antrag der 

Verfügungsberechtigten bzw. der Nutzungsberechtigten. 
 
(3) Die Stadt ist bei Vorliegen eines zwingenden öffentlichen Interesses berechtigt, Um-

bettungen vorzunehmen. 
 
(4) Die Umbettungen lässt die Stadt durchführen. Sie bestimmt den Zeitpunkt der Um-

bettung. 
 
(5) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an benachbarten Grab-

stätten und an Anlagen durch eine Umbettung entstehen, haben die Verfügungsbe-
rechtigten bzw. die Nutzungsberechtigten zu tragen. Im Falle des Absatzes 3 trägt 
die Stadt die Kosten der Umbettung. 

 
(6) Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder ge-

hemmt. 
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IV.  Grabstätten 
 

§ 10 
Allgemeines 

 
(1) Die Grabstätten werden unterschieden in: 
 

1. Reihengräber 
2. Urnenreihengräber 
3. Wahlgräber 
4. Urnenwahlgräber 
5. Rasengräber 
6. Urnengemeinschaftsgräber 
7. anonyme Urnengemeinschaftsgräber 
8. Urnennischen als Wahlgräber 
9. Urnennischen als Reihengräber 
10. Baumgräber 
11. Urnenhaingräber. 

 
Soweit es die örtlichen Verhältnisse auf einzelnen Friedhöfen nicht zulassen oder 
nicht erfordern, kann hiervon abgewichen werden. 

 
(2) Ein Anspruch auf Überlassung einer Grabstätte in bestimmter Lage sowie auf die 

Unveränderlichkeit der Umgebung besteht nicht. 
 
(3) Grüfte und Grabgebäude sind nicht zugelassen. 
 

§ 11 
Reihengräber 

 
(1) Reihengräber sind Grabstätten für Erdbestattungen und die Beisetzung von Aschen, 

die der Reihe nach belegt und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zugeteilt wer-
den. Eine Verlängerung der Ruhezeit ist nicht möglich. 

 
(2) Verfügungsberechtigter ist – sofern keine andere ausdrückliche Festlegung erfolgt – 

in nachstehender Reihenfolge 
 

1. wer für die Bestattung sorgen muss (§ 31 Abs. 1 BestattG), 
 

2. wer sich dazu verpflichtet hat, 
 

3. der Inhaber der tatsächlichen Gewalt. 
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(3) Auf den Friedhöfen werden ausgewiesen: 
 

1. Reihengrabfelder für Verstorbene bis zum vollendeten 10. Lebensjahr. 
 
2. Reihengrabfelder für Verstorbene nach vollendetem 10. Lebensjahr. 
 
3. Auf dem Friedhof Römerschanze zusätzlich Reihengrabfelder für Verstorbene, 

die bis zum vollendeten 2. Lebensmonat verstorben sind und für Fehlgeburten 
und Ungeborene. 

 
(4) In einem Reihengrab wird nur eine Leiche bzw. Asche bestattet. 
 
(5) Ein Reihengrab kann während und nach Ablauf der Ruhezeit in ein Wahlgrab umge-

wandelt werden, wenn dies in betrieblicher und organisatorischer Hinsicht durchführ-
bar ist. Ein Anspruch auf das Umwandeln eines Reihengrabs in ein Wahlgrab besteht 
nicht. 

 
(6) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen davon nach Ablauf der Ruhezei-

ten wird 3 Monate vorher öffentlich und durch Hinweise auf dem betreffenden Grab-
feld oder im Schaukasten des Friedhofs bekannt gegeben. 

 

§ 12 
Wahlgräber 

 
(1) Wahlgräber sind Grabstätten für Erdbestattungen und die Beisetzung von Aschen, 

an denen ein öffentlich-rechtliches Nutzungsrecht verliehen wird. Das Nutzungsrecht 
wird durch Verleihung begründet. Nutzungsberechtigter ist die durch die Verleihung 
bestimmte Person. 

 
(2) Die Gräber der Sondergrabfelder für andere Bestattungskulturen auf dem Friedhof 

Römerschanze sind Wahlgräber. 
 
(3) Nutzungsrechte an Wahlgräbern werden auf Antrag auf die Dauer von 20 Jahren 

(Nutzungszeit) verliehen. Die Verlängerung eines Nutzungsrechts ist auf schriftlichen 
Antrag möglich. 
 
Ein Anspruch auf Einräumung oder Verlängerung von Nutzungsrechten besteht 
nicht. 

 
(4) Das Nutzungsrecht entsteht mit Zahlung der Grabnutzungsgebühr. Auf Wahlgräber, 

bei denen die Grabnutzungsgebühr für das Nutzungsrecht nicht bezahlt ist, sind die 
Vorschriften über Reihengräber entsprechend anzuwenden. 

 
(5) Wahlgräber können ein- oder mehrstellige Einfachgräber oder, soweit es die örtli-

chen Verhältnisse auf den Friedhöfen zulassen, Tiefgräber sein. In einem Tiefgrab 
sind nur zwei Bestattungen übereinander zulässig. Zusätzlich sind Urnenbeisetzun-
gen möglich. 
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(6) Während der Nutzungszeit darf eine Bestattung nur stattfinden, wenn die Ruhezeit 
die Nutzungszeit nicht übersteigt oder ein Nutzungsrecht mindestens für die Zeit bis 
zum Ablauf der Ruhezeit erneut verliehen worden ist. 

 
(7) Der Nutzungsberechtigte soll für den Fall seines Ablebens seinen Nachfolger im Nut-

zungsrecht bestimmen. Dieser ist aus dem nachstehend genannten Personenkreis 
zu benennen. Wird keine Regelung getroffen, so geht das Nutzungsrecht in nachste-
hender Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten mit 
deren Zustimmung über auf: 

 
1. die Ehegattin oder den Ehegatten, die Lebenspartnerin oder den Lebenspartner, 
2. die Kinder, 
3. die Stiefkinder, 
4. die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 
5. die Eltern, 
6. die Geschwister, 
7. die Stiefgeschwister, 
8. die nicht unter Ziff. 1 bis 7 fallenden Erben. 

 
Innerhalb der einzelnen Gruppen Nrn. 2 bis 4 und 6 bis 8 wird jeweils der Älteste 
nutzungsberechtigt. 
 
Das Gleiche gilt beim Tod eines Nutzungsberechtigten, auf den das Nutzungsrecht 
früher übergegangen war. Der Übergang setzt keine Zustimmung voraus. 

 
(8) Der Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht schriftlich auf eine andere Person 

übertragen. Diese Person hat gegenüber der Stadt schriftlich ihre Zustimmung zu er-
klären. Die Stadt hat der Übertragung des Nutzungsrechts zuzustimmen. 

 
(9) Der Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofsordnung und der dazu ergan-

genen Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte bestattet zu werden und über 
Bestattungen sowie über die Art der Gestaltung und der Pflege der Grabstätte zu 
entscheiden. 

 
(10) Das Nutzungsrecht kann jederzeit nach Ablauf der letzten Ruhezeit zurückgegeben 

werden. 
 

§ 13 
Rasengräber 

 
(1) Auf den Friedhöfen werden Reihen- und Wahlgräber für Erdbestattungen und die 

Beisetzung von Aschen als Rasengräber zur Verfügung gestellt. 
 
(2) Auf den Rasengräbern wird eine durchgehende Rasenfläche angelegt, die von der 

Stadt zusammen mit den allgemeinen Rasenflächen der Friedhöfe unterhalten wird. 
Die Grabflächen sind in naturbelassener Form zu erhalten. Anpflanzungen und 
Grabschmuck sind nicht zulässig. 
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(3) Grabmale sind bis zu folgenden Größen zulässig: 
 

1. Erdrasengrab bis zu 0,6 m² Ansichtsfläche mit einer Minimalstärke von 14 cm 
 
2. Urnenrasengrab bis zu 0,4 m² Ansichtsfläche mit einer Minimalstärke von 14 cm. 
 
3. Stehende Grabmale sind ohne Sockel zu erstellen. 
 
4. Die Platten liegender Grabmale müssen bodeneben verlegt sein. Es dürfen kei-

ne erhabenen Schriften, Ornamente oder andere Gegenstände angebracht wer-
den. Die Mindeststärke beträgt 8 cm. 

 
5. Eine Kombination aus liegender Grabplatte und stehendem Grabmal ist nicht er-

laubt. 
 
6. Liegende Grabplatten sind beim Urnenrasengrab bis zu einer Größe von  

58 cm x 30 cm und beim Erdrasengrab bis zu einer Größe von 98 cm x 35 cm  
zulässig. 

 
7. Blumen und Grabschmuck dürfen nur an den dafür vorgesehenen Plätzen abge-

legt werden. 
 
Grabmale sind am Kopfende zu stellen.  

 

§ 13 a 
Urnengemeinschaftsgräber 

 
(1) Auf den Friedhöfen Römerschanze und Unter den Linden werden Urnengemein-

schaftsgräber zur Verfügung gestellt. Die Ruhezeit der Aschen beträgt 15 Jahre. 
 
(2) Die Urnengemeinschaftsgräber werden von der Stadt angelegt und unterhalten. Die 

Stadt bringt die Namen der Verstorbenen auf einem gemeinschaftlichen Grabmal an. 
Die Hinterbliebenen dürfen keine Grabmale errichten oder Anpflanzungen vorneh-
men. 

 

§ 13 b 
Anonyme Urnengemeinschaftsgräber 

 
(1) Auf dem Friedhof Römerschanze werden Urnengemeinschaftsgräber für anonyme 

Bestattungen zur Verfügung gestellt. Die Ruhezeit der Aschen beträgt 15 Jahre. 
 
(2) Eine anonyme Bestattung darf nur vorgenommen werden, wenn der Verstorbene 

diese Bestattungsform zu Lebzeiten schriftlich veranlasst hat. Das Dokument ist vor 
der Bestattung der Friedhofsverwaltung vorzulegen. 
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(3) Die anonymen Urnengemeinschaftsgräber werden von der Stadt angelegt und unter-
halten. Die Hinterbliebenen dürfen keine Grabmale errichten oder Anpflanzungen 
vornehmen. 

 
(4) Anonyme Beisetzungen finden ohne Beisein von Angehörigen und ohne Hinweis auf 

den Zeitpunkt statt. 
 
(5) Urnenumbettungen sind nicht zulässig. 
 

§ 13 c 
Urnennischen 

 
(1) Auf dem Friedhof Betzingen werden Urnennischen als Reihen- und Wahlgräber zur 

Verfügung gestellt. 
 
(2) Urnennischen als Wahlgräber dienen der Beisetzung von bis zu 2 Aschen. Urnen-

nischen werden mit einer einheitlich gestalteten Urnenplatte verschlossen. 
 

§ 13 d 
Baumgräber 

 
(1) Baumgräber sind Urnenwahlgräber in Sonderlage. Die Beisetzung der Asche erfolgt 

in unmittelbarer Nähe eines Baumes für eine Nutzungszeit von 20 Jahren; die Lage 
wird im Einvernehmen mit dem Nutzungsberechtigten bestimmt. 

 
Je Baumgrab können zwei Aschen beigesetzt werden. Falls bei der Beisetzung der 
zweiten Asche die Ruhezeit (§ 8) über die Nutzungszeit hinausgeht, ist das Nut-
zungsrecht mindestens bis zum Ablauf der Ruhezeit zu verlängern. 

 
(2) Die Grabflächen sind in naturbelassener Form zu erhalten. Bepflanzungen und Pfle-

gemaßnahmen erfolgen ausschließlich durch die Stadt. 
 
(3) In der Rasenfläche kann eine Gedenkplatte (max. Größe 20 x 30 cm) eingelassen 

werden. Diese ist bodeneben zu verlegen. Es sind keine aufgesetzten Schriften oder 
Ornamente zugelassen. Grabschmuck ist nicht zulässig. 

 

§ 13 e 
Urnenhaingrab 

 
(1) Auf dem Friedhof Römerschanze werden Urnenreihen- und Urnenwahlgräber für 

die Beisetzung von Aschen in einem Hain zur Verfügung gestellt. Diese sind Urnen-
rasengräbern gleichzusetzen. 

 
(2) Die Beisetzung der Asche erfolgt unter Bäumen in einer naturnahen Rasenfläche. 
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(3) Die Grabflächen sind in naturbelassener Form zu erhalten. Bepflanzungen und Pfle-
gemaßnahmen erfolgen ausschließlich durch die Stadt. Grabmale und Grabschmuck 
sind nicht zulässig. 

 
(4) Die Kennzeichnung der Gräber erfolgt durch einheitliche Nummernsteine. Die Num-

mern mit den zugeordneten Namen der Verstorbenen werden in einem Schaukasten 
ausgehängt. 

 

V.  Grabmale und sonstige Grabausstattungen 
 

§ 14 
Gestaltungsvorschriften 

 
(1) Grabmale und sonstige Grabausstattungen müssen der Würde des Ortes entspre-

chen. 
 
(2) Auf den Grabstätten sind insbesondere nicht zulässig: 
 

1. Grabmale aus Gips, 
2. Grabmale mit in Zement aufgesetztem figürlichem oder ornamentalem Schmuck, 
3. Grabmale mit Farbanstrich auf Stein, 
4. Grabmale mit Emaille, Porzellan oder Kunststoffen in jeder Form. 

 
Dies gilt sinngemäß auch für sonstige Grabausstattungen. 

 
(3) Für Grabmale dürfen nur Natursteine, Holz, Eisen, Bronze, Edelstahl oder bruchsi-

cheres Glas verwendet werden. 
 
(4) Bei der Gestaltung der Grabmale und der sonstigen Grabausstattungen sind folgen-

de Vorschriften einzuhalten: 
 

1. Sichtbare Sockel sind nur bis max. 5 cm über Wegeniveau und jeweils 5 cm über 
dem Grundriss des Grabmales zulässig. 

 
2. Schriften, Ornamente und Symbole sind auf das Material, aus dem das Grabmal 

besteht, werkgerecht abzustimmen. Sie müssen gut verteilt und dürfen nicht auf-
dringlich groß sein. 

 
3. Firmenbezeichnungen dürfen nur unauffällig und nicht auf der Vorderseite des 

Grabmals angebracht werden. 
 

4. Kleine Bilder mit einem Maß von max. 15 cm (hoch) und 10 cm (breit) dürfen auf 
dem Grabmal angebracht werden. 
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(5) Grabmale sind bis zu folgenden Größen zulässig: 
 

1. Auf Erdgräbern von Verstorbenen bis zum vollendeten 10. Lebensjahr: bis zu 
0,40 m² Ansichtsfläche. 

 
2. Auf Erdgräbern von Verstorbenen nach vollendetem 10. Lebensjahr: bis zu 

0,60 m² Ansichtsfläche je Grabstelle. 
 

3. Auf Urnengräbern: bis zu 0,40 m² Ansichtsfläche je Grabstelle. 
 
(6) Die Gräber dürfen mit einer Abdeckung versehen werden. Die Maße betragen bei 

einem Erdeinzelgrab maximal 196 cm in der Länge, 96 cm in der Breite und 12 cm in 
der Gesamtstärke. Das Maß ist zu mitteln. 

 
(7) Die Stadt kann unter Berücksichtigung der Gesamtgestaltung des jeweiligen Fried-

hofs und im Rahmen von Abs. 1 Ausnahmen von den Vorschriften der Absätze 3 
bis 7 zulassen. 

 

§ 14 a 
Verbot von Grabsteinen und  

Grabeinfassungen aus ausbeuterischer Kinderarbeit 
 
Es dürfen nur Grabsteine und Grabeinfassungen verwendet werden, die nachweislich aus 
fairem Handel stammen und ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne der Konvention 
182 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) hergestellt sind. Der Nachweis ist durch 
ein Siegel einer unabhängigen Zertifizierungsstelle oder in anderer geeigneter Weise zu 
erbringen. 
 

§ 15 
Genehmigung 

 
(1) Die Errichtung und Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftlichen 

Genehmigung der Stadt. Der Genehmigungsantrag erfolgt durch den Nutzungsbe-
rechtigten bzw. Verfügungsberechtigten. 
 
Liegende Grabmale müssen nicht zwingend durch einen Steinmetz verlegt werden. 
Die maximale Größe beträgt 30 x 30 cm, bei einer Stärke von mindestens 8 cm. Die 
Platte muss aus einem Stück bestehen, bodeneben verlegt werden und darf keine 
erhabene Schrift oder aufgesetzte Ornamente haben. Stehende Grabmale oder grö-
ßere liegende Grabmale dürfen nur durch Fachbetriebe erstellt werden. 

 
(2) Der Antrag ist mit einer Zeichnung über den Entwurf des Grabmals im Maßstab  

1 : 10 in zweifacher Fertigung einzureichen. Dabei ist das Material, seine Bearbei-
tung, der Inhalt und die Anordnung der Schrift der Ornamente und der Symbole an-
zugeben. Soweit erforderlich, kann die Stadt Zeichnungen der Schrift, der Ornamen-
te und der Symbole sowie die Aufstellung eines Modells im Maßstab 1 : 1 verlangen. 
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(3) Für die Installation eines QR-Codes (Englisch: Quick Response) auf dem Grabmal 
hat der Nutzungsberechtigte bzw. Verfügungsberechtigte den vollständigen Inhalt der 
hinterlegten Internetseite mit dem Genehmigungsantrag vorzulegen. 

 
(4) Die Errichtung und Veränderung aller sonstiger Grabausstattungen sowie die Verle-

gung von Natursteinen auf den Grabstätten (§ 14 Abs. 6) bedürfen ebenfalls der vor-
herigen schriftlichen Genehmigung der Stadt. Abs. 2 gilt entsprechend. 

 
(5) Die Genehmigung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige Grabausstattung 

nicht innerhalb von zwei Jahren nach Erteilung der Genehmigung errichtet worden 
ist. 

 
(6) Wird ein Grabmal ohne Genehmigung der Stadt errichtet oder geändert oder nicht 

nach den vorgelegten Entwürfen ausgeführt, kann die Stadt die Beseitigung oder 
Änderung des Grabmals innerhalb einer angemessenen Frist verlangen. Kommt der 
Verpflichtete diesem Verlangen nicht nach, kann die Stadt die Beseitigung oder Än-
derung auf dessen Kosten vornehmen lassen. 

 

§ 16 
Standsicherheit 

 
(1) Grabmale und sonstige Grabausstattungen müssen standsicher sein. Sie sind in  

ihrer Größe entsprechend der Technischen Anleitung zur Standsicherheit von Grab-
malanlagen (TA Grabmal) in der jeweils geltenden Fassung zu fundamentieren und 
zu befestigen. Natursteingrabmale müssen mindestens 14 cm stark sein. 

 
(2) Liegende Grabmale müssen trittfest und bruchsicher verlegt werden. 
 

§ 17 
Unterhaltung 

 
(1) Die Grabmale und die sonstigen Grabausstattungen sind dauernd in würdigem und 

verkehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich dafür ist bei Reihengrabstätten 
und Urnenreihengrabstätten der Verfügungsberechtigte (§ 11 Abs. 2), bei Wahlgrab-
stätten und Urnenwahlgrabstätten der Nutzungsberechtigte (§ 12 Abs. 7). 

 
(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen und sonstigen Grabausstattungen ge-

fährdet, so sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich 
Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzug kann die Stadt auf Kosten des Verfü-
gungs- bzw. Nutzungsberechtigten Sicherungsmaßnahmen (z. B. Umlegung von 
Grabmalen, Absperrungen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftli-
cher Aufforderung der Stadt nicht innerhalb einer angemessenen Frist beseitigt, so 
ist die Stadt berechtigt, dies auf Kosten des Verfügungs- bzw. Nutzungsberechtigten 
zu tun oder nach dessen Anhörung das Grabmal oder die sonstige Grabausstattung 
zu entfernen. Die Stadt ist nicht verpflichtet, diese Sachen aufzubewahren. Ist der 
Verfügungs- bzw. Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu 
ermitteln, so genügt ein 6-wöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Die Verfügungs- 
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bzw. Nutzungsberechtigten sind für jeden Schaden haftbar, der durch nicht verkehrs-
sichere Grabmale oder sonstige Grabausstattungen verursacht wird. 

 

§ 18 
Entfernung 

 
(1) Bei den nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts aufgerufenen Grabstät-

ten sind die Grabmale und die sonstigen Grabausstattungen durch die Verfügungs- 
bzw. Nutzungsberechtigten zu entfernen. 

 
(2) Geschieht dies nicht fristgemäß, so kann die Stadt im Wege der Ersatzvornahme das 

Erforderliche veranlassen. Der Stadt obliegt keine Aufbewahrungspflicht. 
 

VI.  Bepflanzung und Pflege der Grabstätten 
 

§ 19 
Allgemeines 

 
(1) Alle Grabstätten müssen der Würde des Ortes entsprechend hergerichtet und ge-

pflegt werden. Sie sind dem Gesamtbild des Friedhofs und der unmittelbaren Umge-
bung anzupassen. 

 
(2) Bei Plattenbelägen zwischen den Gräbern (§ 14 Abs. 7) dürfen die Grabbeete nicht 

höher als die Platten sein. 
 
(3) Die Grabstätten sind zu bepflanzen. Sie dürfen nur mit solchen Pflanzen bepflanzt 

werden, die andere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen nicht beeinträchtigen. 
Die Begehbarkeit der Schrittplatten ist stets zu gewährleisten. 

 
(4) Für das Herrichten und für die Pflege der Grabstätte hat der Verfügungs- bzw. Nut-

zungsberechtigte zu sorgen. Die Verpflichtung erlischt erst mit dem Ablauf der Ruhe-
zeit bzw. des Nutzungsrechts. 

 
(5) Die Grabstätten müssen innerhalb von 6 Monaten nach der Belegung hergerichtet 

sein. 
 
(6) §§ 13, 13 b, 13 d, 13 e bleiben unberührt. 
 

§ 20 
Vernachlässigung der Grabpflege 

 
(1) Wird eine Grabstätte nicht hergerichtet oder gepflegt, so hat der Verfügungs- bzw. 

Nutzungsberechtigte auf schriftliche Aufforderung der Stadt die Grabstätte innerhalb 
einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist der Verfügungs- bzw. Nut-
zungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, so genügt ein 
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dreimonatiger Hinweis auf der Grabstätte. Wird die Aufforderung nicht befolgt, so 
können Reihengrabstätten und Urnenreihengrabstätten von der Stadt abgeräumt und 
eingeebnet werden. Bei Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrabstätten kann die Stadt 
in diesem Fall die Grabstätten auf Kosten des Nutzungsberechtigten in Ordnung 
bringen lassen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. In dem Ent-
ziehungsbescheid ist der Nutzungsberechtigte aufzufordern, das Grabmal und die 
sonstigen Grabausstattungen innerhalb von drei Monaten nach Unanfechtbarkeit des 
Entziehungsbescheides zu entfernen. 

 
(2) Bei unwürdigem Grabschmuck gilt Abs. 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforde-

rung nicht befolgt oder ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres 
zu ermitteln, so kann die Stadt den Grabschmuck entfernen. Sie ist zu seiner Aufbe-
wahrung nicht verpflichtet. 

 

VII.  Leichenhallen 
 

§ 21 
Benutzung der Leichenhallen 

 
Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sofern keine ge-
sundheitlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die Angehörigen den Verstor-
benen während der festgesetzten Zeiten sehen. 
 

VIII.  Schlussvorschriften 
 

§ 22 
Alte Rechte 

 
Bei Grabstätten, über welche die Stadt bei Inkrafttreten dieser Friedhofsordnung bereits 
verfügt hat, richten sich die Nutzungsrechte an Wahlgräbern und die Gestaltung nach den 
bisherigen Vorschriften. 
 

§ 23 
Obhuts- und Überwachungspflicht, Haftung 

 
(1) Der Stadt obliegen keine über die Verkehrssicherungspflicht hinausgehenden  

Obhuts- und Überwachungspflichten. Die Stadt haftet nicht für Schäden, die durch 
nichtsatzungsgemäße Benutzung des Friedhofs, seiner Anlagen und Einrichtungen, 
durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen. Im Übrigen haftet die Stadt nur bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Vorschriften über Amtshaftung bleiben unbe-
rührt. 
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(2) Verfügungs- bzw. Nutzungsberechtigte haften für die schuldhaft verursachten Schä-
den, die infolge einer unsachgemäßen oder den Vorschriften der Friedhofssatzung 
widersprechenden Benutzung oder eines mangelhaften Zustandes der Grabstätten 
entstehen. Sie haben die Stadt von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen 
solcher Schäden geltend gemacht werden. Gehen derartige Schäden auf mehrere 
Verfügungsberechtigte oder Nutzungsberechtigte zurück, so haften diese als Ge-
samtschuldner. 

 
(3) Absatz 2 findet sinngemäß Anwendung auf die nach § 4 zugelassenen Gewerbebe-

triebe, auch für deren Bediensteten. 
 

§ 24 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Ordnungswidrig im Sinne von § 49 Abs. 3 Nr. 2 des Bestattungsgesetzes handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig 
 
1. den Friedhof entgegen der Vorschrift des § 2 betritt, 
 
2. sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält oder die Wei-

sungen des Friedhofspersonals nicht befolgt (§ 3 Abs. 1 und 2), 
 
3. eine gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof ohne Zulassung ausübt (§ 4 Abs. 1)  

oder gegen die Vorschriften des § 4 Abs. 3 bis 5 verstößt, 
 
4. als Verfügungs- oder Nutzungsberechtigter oder als Gewerbetreibender Grabmale 

und sonstige Grabausstattungen ohne Zustimmung errichtet, verändert oder entfernt 
(§ 15 Abs. 1 und 4), 

 
5. Grabmale und sonstige Grabausstattungen nicht in verkehrssicherem Zustand hält  

(§ 17 Abs. 1). 
 

§ 25 
Gebühren 

 
Für die Benutzung der Bestattungseinrichtungen und für Amtshandlungen auf dem Gebiet 
des Leichen- und Bestattungswesens werden Gebühren nach der jeweils geltenden Be-
stattungsgebührenordnung erhoben. 
 

§ 26 
Inkrafttreten 

 
Diese Friedhofsordnung tritt am 01.03.2014 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofsordnung 
vom 24.02.1976 (mit allen späteren Änderungen) außer Kraft. 
 
§ 22 bleibt unberührt. 
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Hinweis: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen der Satzung kann 
nur innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung unter Bezeichnung des Sach-
verhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der Stadtverwaltung 
Reutlingen geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als von An-
fang an gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffent-
lichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind (§ 4 Abs. 4 GemO). 
 
Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch 
nach Ablauf der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn die Oberbür-
germeisterin dem Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit wider-
sprochen hat oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Sat-
zungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat. 
 

 vom Anzeige an das 
Regierungs-

präsidium am 

öffentliche Bekanntmachung
im Reutlinger Amtsblatt 

 vom  Nr. 

Friedhofsordnung 30.01.2014   14.02.2014 Nr. 6 

 


